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Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 / 219 StGB

Beratung

Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 / 219 StGB

Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB

Jede Frau hat das Recht, sich für oder gegen die Fortsetzung einer Schwangerschaft zu entscheiden. Die
Beraterinnen der AWO bieten hier eine neutrale, ergebnisoffene Beratung an, welche Sie in ihrer freien und
eigenverantwortlichen Entscheidungsfindung begleitet und unterstützt.

Nach Abschluss des Gespräches stellen wir selbstverständlich die notwendige Beratungsbescheinigung aus.

Nach einem Abbruch bieten wir bei Bedarf weitergehende Gespräche an.

Ebenso bieten wir Beratungen zur Verhütung an und vergeben unter bestimmten Voraussetzungen auch
finanzielle Zuschüsse zu Verhütungsmitteln.

Unsere Beratungen sind kostenlos, unabhängig von Konfession und Staatsangehörigkeit und vertraulich.

 

Was?

Art des Angebots
Beratung

Link zum Angebot
Weiter zum Angebot

Kursleitung/Ansprechperson

Beratungsstelle für Schwangerschafts- und
Familienfragen

Kölner Str. 15

50171 Kerpen

Tel. 02237 - 6035993

Alter des Kindes
altersunabhängig

Wann?

Termin(e)

Mo - Mi, Fr   9 - 12 Uhr

Do             14 - 18 Uhr

Angebotstermin
Von 01.03.2024 ( Uhr) bis ( Uhr)

Wo?

AWO Beratungsstelle für Schwangerschafts-
und Familienfragen
Kölner Straße 15
50171 Kerpen

https://www.awo-bm-eu.de/familie/schwangerschaftskonfliktberatung
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Trägerschaft

AWO Regionalverband Rhein-Erft und
Euskirchen e.V.
Zeissstraße 1
50126 Bergheim

Art des Trägers
Sonstiger Träger

Name Kontaktperson
Heike Schlehan

Telefon
02271 - 6030

Email
info@awo-bm-eu.net

Link Träger
Weiter zur Homepage des Trägers

https://www.awo-bm-eu.de/familie/schwangerschaftskonfliktberatung
mailto:awo-schwako@awo-bm-eu.net
https://www.awo-bm-eu.de/familie/schwangerschaftskonfliktberatung
https://www.guterstart.nrw.de/bergheim.suche?anbieterid=15858
mailto:info@awo-bm-eu.net
https://www.awo-bm-eu.de

